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Tagesordnungspunkt 5 

 

 

Neufassung der Satzung über die Form der öffentlichen 

Bekanntmachung 
 
Sachdarstellung:          
 
In Gaiberg wurde bereits vor längerer Zeit das Rats- & Bürgerinformationssystem eingeführt 
(Erfüllung von § 41b Gemeindeordnung (GemO)). 
 
Für die Verwaltung ist es daher nun endlich an der Zeit, dass die öffentlichen Bekannt-
machungen der Gemeinde Gaiberg durch Bereitstellung im Internet Rechtswirksamkeit 
erlangen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 Verordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (DVO 
GemO)). 
 
Gleichzeitig soll weiterhin auch in den Gemeindenachrichten ein Hinweis zu diesen 
Bekanntmachungen veröffentlicht und die wesentlichen Änderungen dargestellt werden. 
 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung im Internet wird eine qualifizierte elektronische 
Signatur benötigt (§ 1 Abs. 2 Satz 7 DVO GemO). Vor dem Hintergrund, dass hierfür Hard- 
und Software angeschafft und eingerichtet werden muss, soll die Satzung zum 01. März 
2023 in Kraft treten. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung der Gemeinde Gaiberg über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung gemäß der Anlage. 
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